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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Meiningen

Der Wahlleiter der Stadt Meiningen macht öffentlich bekannt:
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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die  
Wahlen in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kom-
munalwahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommu-
nalwahlordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung 
fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die am 26. Mai 2024 in der Stadt Meinin-
gen stattfindende Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum hauptamtlichen Bürgermeister

1.1
In der Stadt Meiningen wird am 26. Mai 2024 ein hauptamtli-
cher Bürgermeister gewählt.

1.2
Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf Zeit 
auf die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder Wahl-
berechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, sind unter denselben 
Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. Nicht 
wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet hat. 
Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ein Bewerber 
gewählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht 
in der Stadt Meiningen hat.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der  
Bundesrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großher-
zogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, 
Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Ru-
mänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische 
Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn  
sowie Republik Zypern.

Amtlicher Teil
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1.3
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitli-
che demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt.

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im 
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Be-
amtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zu-
lassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meinin-
gen eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als 
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministeri-
um für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er 
muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderli-
chen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungs-
schutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

3.1
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach  
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

3.2
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine wei-
tere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen.

3.3
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen 
die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten  
tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Per-
son darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfach-
unterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeich-
nung für ungültig.

3.4
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertre-
ter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Be-
zeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags 
als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein  
Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann 
ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter.

Soweit im ThürKWG nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 

des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter kön-
nen durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen abberufen und durch andere ersetzt werden.

3.5
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als  
Anlage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zu-
stimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG,

d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung 
über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 zur 
ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der Stadt Mei-
ningen ist, in der er sich bewirbt.

3.6
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Mus-
ter der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift 
die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlbe-
rechtigten tragen, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (ins-
gesamt 150 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber, 
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:

a) Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

b) Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner 
Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach dem Muster der 
Anlage 22 zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwoh-
nung nicht in der Stadt Meiningen ist, in der er sich bewirbt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
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Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

5.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anla-
ge 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 
6.1 gelten entsprechend.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung Meiningen 
bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsda-
tums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.
Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!
6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, Herrn 
Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen einzureichen.

lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt 
war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und 
ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an 
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen oder im Stadt-
rat der Stadt Meiningen vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadt-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 120 Unterschriften).

Auch die Parteien und Wählergruppen gelten als ununterbrochen 
im Stadtrat vertreten, die in einer der bisherigen Gemeinden Ste-
pfershausen und Sülzfeld im Gemeinderat vertreten waren.

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Stadtrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen  
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Schmalkalden-Meiningen oder im Stadtrat der Stadt Meiningen 
vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 



Amtsblatt der Stadt Meiningen und der Gemeinden Rippershausen und Untermaßfeld Nr. 3/2024 vom 01.03.2024 | Seite 4

7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklä-
rung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.

7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestell-
te Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 
23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
den durch das ThürKWG und die ThürKWO gestellten Anforde-
rungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

7.5
Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.

7.6
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG)

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Stadtrates in der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 in der Stadt Meiningen statt-
findende Wahl des Stadtrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Stadtrat
In der Stadt Meiningen sind am 26. Mai 2024 30 Stadtratsmit-
glieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind Wahlberechtigte, 
die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 12 ThürK-
WG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, wahlbe-
rechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürK-
WG) und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Ge-
meinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn 
die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1  
Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 30 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Ge-
burtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag 
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich 
erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tra-
gen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die 
Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergrup-
pen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von 
mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
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viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadt-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 120 Unterschriften).
Auch die Parteien und Wählergruppen gelten als ununterbrochen 
im Stadtrat vertreten, die in einer der bisherigen Gemeinden Ste-
pfershausen und Sülzfeld im Gemeinderat vertreten waren.
5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag oder 
Stadtrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder im 
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlages 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Schmalkalden-Meiningen oder im Stadtrat der Stadt Meiningen 
vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Lis-
te unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige  
Unterschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, 
den Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen  

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.
4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen oder im Stadt-
rat der Stadt Meiningen vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
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aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die 
Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre 
Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und 
eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum 
für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem 
Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Voraus-
setzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen 
erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden.
Sie müssen spätestens am 12. April 2024 bis 18.00 Uhr einge-
reicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 

Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind.

8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-
träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die 
in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), 
sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 
2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklä-
rungen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Dreißigacker am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Dreißigacker der 
Stadt Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilbürgermeister 
auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum Ortsteilbürgermeister

In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Dreißigacker der Stadt 
Meiningen wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Auf-
enthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 

gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
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Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lagen beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Be-
rufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

3.2
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Mus-
ter der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter An-
gabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind, insgesamt 40 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie 
dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlbe-

Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, 
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht wähl-
bar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Orts-
teilbürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, 
ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Ver-
fassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewer-
ber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach 
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine wei-
tere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Be-
werber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann 
ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertre-
ter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
3.1
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.
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donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 18.00 Uhr

freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder 
einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben.  
Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen wer-
den.

6.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [Anla-
ge 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 
6.1 bis 6.3 gelten entsprechend.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Er-
klärung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.

7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die Be-
auftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte 
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spä-
testens bis 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusam-

rechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
berechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerben-
den Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-
leiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag,  
im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadt-
rat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Drei-
ßigacker vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere Mitglieder 
des Ortsteilrats zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, im Stadt-
rat oder im Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt Meinin-
gen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Dreißigacker vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung Meiningen 
bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsda-
tums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
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men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert 
er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Dreißigacker der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Dreißigacker der 
Stadt Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Dreißigacker der Stadt Meinin-
gen sind am 26. Mai 2024 acht Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit min-
destens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Dreißigacker 
haben; der Aufenthalt im Ortsteil Dreißigacker wird vermutet, 
wenn die Person im Ortsteil Dreißigacker gemeldet ist. Bei meh-
reren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melde-
rechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, 
Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn  
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 

ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kenn-
wort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn 
das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforder-
lich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle 
Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von mindestens zehn 
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags 
sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unter-
zeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der Be-

werber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,
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kreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt Meinin-
gen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Dreißigacker vertreten ist.
5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.
Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!
6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.
4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im 
Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils 
Dreißigacker vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften).
5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
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8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meinin-
gen, Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen  
einzureichen.
8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.
8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.
8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-

träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die 
in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), 
sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 
2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklä-
rungen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.
9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.
Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen
Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Henneberg am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Henneberg der Stadt  
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilbürgermeister auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum Ortsteilbürgermeister

In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Henneberg der Stadt 
Meiningen wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.

Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Auf-
enthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 

Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.

Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, 
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht wähl-
bar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Orts-
teilbürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, 
ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengear-
beitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 
24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
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den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter An-
gabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind, insgesamt 30 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie 
dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlbe-
rechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
berechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerben-
den Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-
leiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat 
der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Henne-
berg vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie weitere Mitglieder des Orts-
teilrats zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 

enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach  
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine wei-
tere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Be-
werber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann 
ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertre-
ter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
3.1
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als  
Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag 
zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist so-
wie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestim-
mungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

3.2
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Mus-
ter der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
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Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder  
einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen wer-
den.
6.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [Anla-
ge 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 
6.1 bis 6.3 gelten entsprechend.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.
7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Er-
klärung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.
7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.
7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestell-
te Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am  
23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thürin-
ger Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entspre-
chen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder 
verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvor-
schlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlos-
sen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.
Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen
Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, im Stadt-
rat oder im Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt Meinin-
gen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Henneberg vertreten ist.
5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.
Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!
6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Henneberg der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Henneberg der 
Stadt Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Henneberg der Stadt Meinin-
gen sind am 26. Mai 2024 sechs Ortsteilratsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Henneberg ha-
ben; der Aufenthalt im Ortsteil Henneberg wird vermutet, wenn 
die Person im Ortsteil Henneberg gemeldet ist. Bei mehreren 
Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der  
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische  
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müs-
sen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Per-
son darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfach-
unterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeich-
nung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein  
Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann 
ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertre-
ter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
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montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.

Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im 
Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils 
Henneberg vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Henneberg vertre-
ten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen
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8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-
träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die 
in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), 
sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 
2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklä-
rungen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 

verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Herpf am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Herpf der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilbürgermeister auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum Ortsteilbürgermeister

In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Herpf der Stadt Meinin-
gen wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als Ehren-
beamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Auf-
enthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 

Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftli-
che Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach  
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weite-
re Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Be-
werber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
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oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlbe-
rechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
berechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerben-
den Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-
leiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadt-
rat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Her-
pf vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere Mitglieder 
des Ortsteilrats zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, im Stadt-
rat oder im Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Herpf vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des  
früheren Wahlvorschlags war.

der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
3.1
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und  

Anschrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als  
Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Be-
rufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

3.2
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem  
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen 
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsda-
tum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter 
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind, insgesamt 30 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie 
dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte  
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
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6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unter-
schrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

6.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [Anla-
ge 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Einrei-

chung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 
6.1 bis 6.3 gelten entsprechend.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.
7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklä-
rung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.
7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.
7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die Be-
auftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte 
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spä-
testens bis 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert 
er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.
Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen
Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Herpf der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Herpf der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Herpf der Stadt Meiningen 
sind am 26. Mai 2024 sechs Ortsteilratsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
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a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, 
im Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Orts-
teils Herpf vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Herpf haben; 
der Aufenthalt im Ortsteil Herpf wird vermutet, wenn die Per-
son im Ortsteil Herpf gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 
1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Ge-
burtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag 
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzuge-
fügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewer-
ber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
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sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.

8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-
träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in 
solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind 
in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 
tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärun-
gen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlos-
sen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Herpf vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
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10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Stepfershausen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere ich 
hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Stepfershausen der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilbürgermeister auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum Ortsteilbürgermeister

In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Stepfershausen der Stadt 
Meiningen wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Auf-
enthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische  
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftli-
che Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 

den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach  
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weite-
re Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Be-
werber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
3.1
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.
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den Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-
leiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im 
Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils 
Stepfershausen vertreten sind, müssen neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere 
Mitglieder des Ortsteilrats zu wählen sind (insgesamt 24 Unter-
schriften).
5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, im Stadt-
rat oder im Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Stepfershausen ver-
treten ist.
5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lagen beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag 
zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist so-
wie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestim-
mungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

3.2
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Mus-
ter der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter An-
gabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind, insgesamt 30 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie 
dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen.
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.
4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlbe-
rechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
berechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerben-
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freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

6.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [Anla-
ge 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 
6.1 bis 6.3 gelten entsprechend.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklä-
rung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.

7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestell-
te Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am  
23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thürin-
ger Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entspre-
chen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder 
verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvor-
schlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Stepfershausen der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Stepfershausen der 
Stadt Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Stepfershausen der Stadt 
Meiningen sind am 26. Mai 2024 sechs Ortsteilratsmitglieder zu 
wählen.

Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 

§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Stepfershausen 
haben; der Aufenthalt im Ortsteil Stepfershausen wird vermu-
tet, wenn die Person im Ortsteil Stepfershausen gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
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b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat 
der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Stepfers-
hausen vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 

lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Ge-
burtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag 
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzuge-
fügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewer-
ber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,
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übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.

8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-
träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in 
solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind 
in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 
tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärun-
gen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlos-
sen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt Meinin-
gen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Stepfershausen vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Mo-
nat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Sülzfeld der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Sülzfeld der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Sülzfeld der Stadt Meiningen 
sind am 26. Mai 2024 sechs Ortsteilratsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Sülzfeld haben; 
der Aufenthalt im Ortsteil Sülzfeld wird vermutet, wenn die Per-
son im Ortsteil Sülzfeld gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend  
(§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müs-
sen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Per-
son darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfach-
unterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeich-
nung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
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montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.

Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, 
im Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Orts-
teils Sülzfeld vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Sülzfeld vertreten 
ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen
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8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-
träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die 
in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), 
sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 
2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklä-
rungen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 

verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Wallbach am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Wallbach der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilbürgermeister auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum Ortsteilbürgermeister

In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Wallbach der Stadt  
Meiningen wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Auf-
enthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 

Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftli-
che Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 
24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weite-
re Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Be-
werber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. 
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wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlbe-
rechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
berechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerben-
den Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-
leiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im 
Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils 
Wallbach vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere Mitglieder 
des Ortsteilrats zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, im Stadt-
rat oder im Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt Meinin-
gen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Wallbach vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
3.1
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und  

Anschrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lagen beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Be-
rufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

3.2
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Mus-
ter der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter An-
gabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind, insgesamt 20 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie 
dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
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6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unter-
schrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat 09.00 bis 13.00 Uhr
im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

6.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit ei-
ner Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften 
[Anlage 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach  

Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen 
unter 6.1 bis 6.3 gelten entsprechend.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.
7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklä-
rung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.
7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.
7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestell-
te Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am  
23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thürin-
ger Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entspre-
chen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder 
verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvor-
schlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.
Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen
Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Wallbach der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Wallbach der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Wallbach der Stadt Meinin-
gen sind am 26. Mai 2024 vier Ortsteilratsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
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a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, 
im Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Orts-
teils Wallbach vertreten sind, müssen neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschriften).

§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Wallbach ha-
ben; der Aufenthalt im Ortsteil Wallbach wird vermutet, wenn 
die Person im Ortsteil Wallbach gemeldet ist. Bei mehreren 
Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens acht Be-
werber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Ge-
burtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag 
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzuge-
fügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewer-
ber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
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tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.

8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zuläs-
sig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nach-
träglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in 
solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind 
in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 
tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärun-
gen zu Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die 
ThürKWO gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlos-
sen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Wallbach vertreten 
ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des  
früheren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
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Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:

Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Walldorf am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Walldorf der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilbürgermeister auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit
zum Ortsteilbürgermeister

In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Walldorf der Stadt Mei-
ningen wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als Eh-
renbeamter der Gemeinde gewählt.

Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Auf-
enthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, 
wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.

Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftli-
che Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm 

die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach  
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weite-
re Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge 
von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Be-
werber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
3.1
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.
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berechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerben-
den Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-
leiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadt-
rat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Wall-
dorf vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere Mitglieder 
des Ortsteilrats zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, im Stadt-
rat oder im Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Walldorf vertreten 
ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt-
verwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als  
Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Be-
rufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

3.2
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Mus-
ter der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter An-
gabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der 
Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind, insgesamt 50 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahllei-
ter der Stadt Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlbe-
rechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
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donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 18.00 Uhr

freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

6.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [Anla-
ge 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 
6.1 bis 6.3 gelten entsprechend.

7. Einreichung von Wahlvorschlägen
7.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

7.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des  
Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklä-
rung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

7.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.

7.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die Be-
auftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte 
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spä-
testens bis 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Meiningen zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert 
er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Ortsteilrates im Ortsteil Walldorf der Stadt Meiningen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 im Ortsteil Walldorf der Stadt 
Meiningen stattfindende Wahl des Ortsteilrates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Ortsteilrat
Im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Walldorf der Stadt Meiningen 
sind am 26. Mai 2024 zehn Ortsteilratsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 

die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der  
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil Walldorf 
haben; der Aufenthalt im Ortsteil Walldorf wird vermutet, wenn 
die Person im Ortsteil Walldorf gemeldet ist. Bei mehreren 
Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der  
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b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligter Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
Meiningen an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wur-
de, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, 
im Stadtrat der Stadt Meiningen oder im Ortsteilrat des Orts-
teils Walldorf vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag, Stadtrat 
oder Ortsteilrat aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 

Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesi-
sche Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slo-
wenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 20 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Ge-
burtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag 
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzuge-
fügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften 
von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewer-
ber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,
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übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt Meiningen er-
folgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Meiningen, 
Herrn Andreas Werner, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ein-
zureichen.

8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.

8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Meiningen unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 
bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fäl-
len aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der Wahl-
ausschuss der Stadt Meiningen zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das ThürKWG und die ThürKWO gestellten 
Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlos-
sen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie beim Wahlleiter bzw. bei dem Stellvertre-
tenden Wahlleiter der Stadt Meiningen, entweder persönlich, 
per E-Mail unter wahlen@meiningen.de oder telefonisch unter 
03693 454-142 bzw. 454-186.

Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, im Stadtrat der Stadt 
Meiningen oder im Ortsteilrat des Ortsteils Walldorf vertreten 
ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und 
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Meiningen mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!

6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Meiningen aufzu-
suchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
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Bekanntmachung der Einwohnerzahlen der Ortsteile mit Ortsteilverfassung  
der Stadt Meiningen
Gemäß § 3 Abs. 5 Hauptsatzung der Stadt Meiningen vom 
21.12.2023 werden die Ortsteilräte für die Dauer der gesetz-
lichen Amtszeit des Stadtrates gewählt. Die jeweilige Zahl der 
Ortsteilratsmitglieder wird nach § 45 Abs. 3 Thüringer Kommu-
nalordnung ermittelt.

Die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung 
der Stadt Meiningen gemäß § 3 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt 
Meiningen betrugen zum 30.06.2023:

Ortsteil mit Ortsteilverfassung Einwohnerzahl
Dreißigacker 1.389

Herpf 859
Henneberg1 583

Stepfershausen² 605
Sülzfeld 827

Wallbach 346
Walldorf 2.107

Quelle:
Einwohnermelderegister der Stadt Meiningen. Stand zum 
30.06.2023.

1 Nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 der Hauptsatzung der Stadt Meiningen 
trägt der aus den Ortsteilen Henneberg, Einödhausen und 
Unterharles zusammengefasste Ortsteil mit Ortsteilverfas-
sung die Bezeichnung Henneberg.

² Nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 der Hauptsatzung der Stadt Meinin-
gen trägt der aus den Ortsteilen Stepfershausen und Träbes 
zusammengefasste Ortsteil mit Ortsteilverfassung die Be-
zeichnung Stepfershausen.

Meiningen, den 01.03.2024
gez. Andreas Werner
Wahlleiter

Öffentliche Beschlüsse der 051. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Meiningen  
vom 19.02.2024

Beschluss-Nr.: 419/051/2024
Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse
der Sitzung vom 22.01.2024
Der Hauptausschuss beschließt die Veröffentlichung der in 
nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Sitzung vom 
22.01.2024:

Beschluss-Nr.: 417/050/2024
Vergabe nach UVgO
Entsorgungsdienst Friedhöfe Meiningen
Der Auftrag zur Abfuhr von Friedhofsabfällen auf den Mei-
ninger Friedhöfen wird an die Firma Schmalkalden Stadtrei-
nigung GmbH aus 98574 Schmalkalden vergeben.
Ausführungszeitraum: 01.02.2024 - 31.12.2025
Gewähltes Vergabeverfahren:
- Öffentliche Ausschreibung - nach UVgO

Beschluss-Nr.: 418/050/2024
Vergabe nach VgV
Grünflächen-, Wegepflege & Winterdienst
Friedhöfe Meiningen

Der Auftrag zur Pflege von Grün-, Vegetations- und Wege-
flächen sowie Winterdienstleistungen auf den Meininger 
Friedhöfen wird an das Unternehmen Garten- und Land-
schaftsbau David Riske aus 98631 Grabfeld OT-Wölfershau-
sen vergeben.
Ausführungsfristen: 01.03.2024 - 28.02.2026
Gewähltes Vergabeverfahren:
- Offenes EU Verfahren - nach VgV

Meiningen, 20.02.2024
Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~

Beschluss-Nr.: 420/051/2024
Vergabe Ehrenamtsförderung 1. Halbjahr 2024
Der Hauptausschuss beschließt die Vorschläge des Jugend-, So-
zial-, Kultur- und Sportausschusses zur Verwendung der Mittel 
für die Ehrenamtsförderung im 1. Halbjahr 2024 laut beiliegen-
der Listen.
(Anlage)

Meiningen, 20.02.2024
Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~



Seite 39 | Nr. 3/2024 vom 01.03.2024 Amtsblatt der Stadt Meiningen und der Gemeinden Rippershausen und Untermaßfeld

Bebauungsplan-Nr. 45
Sondergebiet „Abfallwirtschaft“ der Stadt Meiningen OT Walldorf
Der Stadtrat der Stadt Meiningen hat den Bebauungsplan Nr. 
45 Sondergebiet „Abfallwirtschaft“ der Stadt Meiningen OT 
Walldorf am 07.11.2023, Beschluss-Nr.: 365/039/2023 als Sat-
zung beschlossen. Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im 
nachstehenden Kartenausschnitt dargestellt.
Die Stadt Meiningen hat die Satzung mit Begründung der Unte-
ren Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schmalkalden-
Meiningen gemäß § 21 ThürKO vorgelegt. Die Satzung wurde 
von der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Die Satzung mit Begründung kann während der Dienststunden 
in der Stadtverwaltung Meiningen, Geschäftsbereich Stadtent-
wicklung und Bauen, Fachbereich Stadtentwicklung Zimmer 18 
(Schlossplatz 5, Marstallgebäude) eingesehen werden und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-

ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Meiningen geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.

Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der 
Entschädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 BauGB Entschä-
digung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Ent-
schädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die v. g. Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird.

Meiningen, 01.03.2024
Giesder
Bürgermeister

Plangebiet BP-Nr.: 45 Sondergebiet „Abfallwirtschaft“ der Stadt Meiningen OT Walldorf; ohne Maßstab

Information des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

„OBK 2.2“ - Naturschutzverwal-
tung sorgt für aktuelle Daten 
über wertvolle Biotope
Offenland-Biotope im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
werden neu kartiert

Mit dem Wort „Biotop“ werden in der Fachsprache von Ökolo-
gie und Naturschutz die gegenüber der Umgebung abgrenzba-
ren Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bezeichnet 
- der Begriff hat auch Eingang in die Umgangssprache gefunden, 
z. B. für den Teich als Biotop im Garten.
Um Informationen über die Verbreitung und die Gefährdung 
von Lebensräumen zu erheben und den Schutz wertvoller Bio-
tope gewährleisten zu können, werden in allen Bundesländern 
die artenreichen oder seltenen Biotope kartiert. Dazu werden 
im Gelände alle aus Naturschutzsicht besonders wertvollen 

Bereiche aufgesucht und ihre genaue Lage, ihr Artenbestand 
sowie weitere Informationen erfasst. In Thüringen ist dies im 
Zeitraum 1996 - 2012 flächendeckend erfolgt.
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen beherbergt ein reiches 
Mosik verschiedener Biotope: Trocken- und Halbtrockenrasen, 
Feucht- und Naßwiesen, Bergwiesen, Sumpfhochstaudenflu-
ren, Trockengebüsche, Feldhecken, Borstgrasrasen, Lesestein-
haufen, Quellen, strukturreiche Bäche, Flüsse und Gräben. Der 
Anteil gesetzlich geschützter Biotope an der Landkreisfläche 
beträgt 5,7%.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Genauigkeit 
solcher Kartierungen etwa im Bereich der landwirtschaftlichen 
Förderung oder der Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der 
EU deutlich gestiegen. Aufgrund der in der Landschaft ständig 
stattfindenden Veränderungen, sind die ältesten der vorliegen-
den Daten inzwischen, nach teils über zwanzig Jahren, nicht 
mehr durchgängig aktuell.
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Die Aktualisierung der Biotopdaten erfolgte in den letzten Jah-
ren im Ostteil des Landkreises und soll von 2024 bis 2027 den 
Westteil des Landkreises Schmalkalden-Meiningen umfassen. 
Die Arbeit erfolgt im Auftrag der obersten Naturschutzbehör-
de und wird durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz (TLUBN) durchgeführt. Für die Kartierung 
selbst sind Planungsbüros beauftragt. Die mit der unteren Na-
turschutzbehörde im Landratsamt abgestimmten Arbeiten wer-
den im Gelände von fachkundigen Kartierern durchgeführt.

Erfasst werden nicht alle Flächen, sondern nur ausgewählte 
Biotope bzw. Lebensräume. Konkret sind dies die gesetzlich ge-
schützten Biotope nach § 30 Absatz 7 Bundesnaturschutzge-
setz in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Thüringer Naturschutzge-
setz sowie die Lebensraumtypen nach Anhang I der „Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen“ (FFH-Richtlinie).
Grundsätzlich beschränkt sich die Kartierung auf die Ortslagen 
(ohne Bebauung und Hausgärten) und das Offenland bzw. die 
Agrarlandschaft. Die Waldbiotope werden durch die Forstver-
waltung erfasst. Da einzelne zu erfassende Offenland-Biotope/-
Lebensraumtypen auch im Wald vorkommen (z. B. Bäche,  
Teiche, Felsen u. ä.), sind trotzdem Begehungen von Waldflä-
chen erforderlich.

Betreten von Grundstücken
Um die Kartierung durchführen zu können, ist teils das Betre-
ten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierer 
erforderlich. Rechtliche Grundlage ist hier § 30 Abs. 1 des Thü-
ringer Naturschutzgesetzes: „Die Bediensteten der Naturschutz-
behörden, der Naturschutzfachbehörde […] sowie die, die von 
ihnen beauftragt […] wurden, […] sind berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 
zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren.“

Die Kartierer können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine 
vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Weitere Informationen zu Biotopen
Mehr Informationen über die Biotopkartierung erhalten Sie auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz unter
http://www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/natur-
schutz/biotopschutz/index.aspx.

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Rippershausen

Die Wahlleiterin der Gemeinde Rippershausen macht öffentlich bekannt:

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Gemeinderates in der Gemeinde Rippershausen am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 in der Gemeinde Rippershau-
sen stattfindende Wahl des Gemeinderates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Gemeinderat
In der Gemeinde Rippershausen sind am 26. Mai 2024 acht Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 
ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten 
ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Ge-
meinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemel-
det ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvor-
schläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteilig-
ter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge 
müssen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-
tigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlages sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Un-
terzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
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er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen oder im Gemein-
derat der Gemeinde Rippershausen vertreten sind, müssen neben 
den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften).

5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag oder 
Gemeinderat im aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Rippershausen vertreten ist.

5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlages in eine vom Wahlleiter bei der erfüllenden Gemein-
de Meiningen bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde Rippershausen mit dem Wahl-
vorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros 
der Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat 09.00 bis 13.00 Uhr

Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.
4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie 
die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzurei-
chen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der 
Gemeinde Rippershausen an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilneh-
mer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
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im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
ausgelegt.
Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!
6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der erfüllenden Gemeinde aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Die-
ser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der 
Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind bei der Wahlleiterin der Gemeinde 
Rippershausen, Frau Sandy Oelke, Schlossplatz 1, 98617 Mei-
ningen einzureichen.
8.2

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.
8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde Rippershausen unverzüglich auf Mängel überprüft 
und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu be-
seitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. 
April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeit-
punkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit 
zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder 
nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, 
die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde Rippershau-
sen zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvor-
schläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das 
ThürKWG und die ThürKWO gestellten Anforderungen entspre-
chen und als gültig zuzulassen sind.
9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kom-
munalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern 
oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder 
ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen 
oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in 
den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.
Rippershausen, den 01.03.2024
gez. Sandy Oelke
Wahlleiterin
Gemeinde Rippershausen
Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie bei der Wahlleiterin der Gemeinde Ripper-
shausen, entweder persönlich, per E-Mail unter sandy.oelke@
meiningen.de oder telefonisch unter 03693 454-319.

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Untermaßfeld

Der Wahlleiter der Gemeinde Untermaßfeld macht öffentlich bekannt:

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Gemeinderates in der Gemeinde Untermaßfeld am 26. Mai 2024
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz - ThürKWG) und § 17 der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung (ThürKWO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung fordere 
ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die am 26. Mai 2024 in der Gemeinde Untermaß-
feld stattfindende Wahl des Gemeinderates auf.

1. Durchzuführende Wahl und Wählbarkeit zum Gemeinderat
In der Gemeinde Untermaßfeld sind am 26. Mai 2024 zwölf  
Gemeinderatsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 12 
ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürK-
WG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in 
der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, 
wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnun-
gen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1  
Abs. 1, § 12 ThürKWG).
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Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

4. Aufstellungsversammlungen
4.1
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlages ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.
4.2
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie 
die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzurei-
chen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der 
Gemeinde Untermaßfeld an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilneh-
mer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.

5. Unterstützungsunterschriften
5.1
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlages seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen oder im 
Gemeinderat der Gemeinde Untermaßfeld vertreten sind, müs-
sen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die 
der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
48 Unterschriften).
5.2
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlages im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlages neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re-
publik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvor-
schläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgeset-
zes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 24 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteilig-
ter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge 
müssen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-
tigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlages sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Un-
terzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages der Stellvertreter. 
Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

3. Anforderungen an Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.
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7. Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge  
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

8. Einreichung von Wahlvorschlägen
8.1
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind bei dem Wahlleiter der Gemeinde 
Untermaßfeld, Herrn Michael Trampler, Schlossplatz 1, 98617 
Meiningen einzureichen.
8.2
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.
8.3
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vor-geschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
8.4
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde Untermaßfeld unverzüglich auf Mängel überprüft und 
die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 
bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde Untermaßfeld zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu 
Listenverbindungen den durch das ThürKWG und die ThürKWO ge-
stellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
9.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; 
eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlos-
sen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
10.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlech-
ter gleichermaßen.
Untermaßfeld, den 01.03.2024
gez. Michael Trampler
Wahlleiter
Gemeinde Untermaßfeld

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag oder 
Gemeinderat im aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlages ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Untermaßfeld vertreten ist.
5.3
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlages (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlages war.

6. Eintragung in Unterstützungslisten
6.1
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschla-
ges in eine vom Wahlleiter bei der erfüllenden Gemeinde Meiningen 
bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ih-
res Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums 
einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde Untermaßfeld mit dem Wahlvor-
schlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlages während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung Meiningen

montags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

dienstags 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr

mittwochs 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 18.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
09.00 bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen,
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen ausgelegt.

Hinweis: An den Feiertagen Karfreitag, den 29.03.2024 und 
Ostermontag, den 01.04.2024 ist das Bürgerbüro geschlossen!
6.2
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, den 
Eintragungsraum bei der erfüllenden Gemeinde aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlages erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
6.3
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder  
einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen wer-
den.
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§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Untermaßfeld, 22.02.2024
Trampler
Bürgermeister   (Siegel)

Die Haushaltssatzung und Anlagen sind in der Stadtverwal-
tung Meiningen, Schloßplatz 1, Zimmer 210, im Zeitraum vom 
04.03.2024 bis einschließlich 18.03.2024, zu den üblichen  
Öffnungszeiten einsehbar.

Ende des amtlichen Teils
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Hinweis:
Die zur Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen For-
mulare erhalten Sie bei dem Wahlleiter der Gemeinde Unter-
maßfeld, entweder persönlich, per E-Mail unter buergermeis-
ter@untermassfeld.de oder telefonisch unter 0151 42213130.

Satzungsbekanntmachung
Die Untere Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schmal-
kalden-Meiningen hat am 14. Februar 2024 die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Untermaßfeld für das Haushaltsjahr 2024 
genehmigt.

Beschluss-Nr. 120/054/2024
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Die Gemeinde Untermaßfeld erlässt gem. § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) die vorlie-
gende Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen.

Untermaßfeld, 17.01.2024
Trampler
Bürgermeister   ~ Siegel ~

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Untermaßfeld  

(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)  
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung -Thür-
KO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) 
erlässt die Gemeinde Untermaßfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.054.400 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 322.200 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und

forstwirtschaftliche Betriebe (A)
 

271 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 130.000 € fest-
gesetzt.
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